
Förderzeitraum 2021 – 2027

Schwerpunktsetzungen ESF Plus im Freistaat Sachsen



Grundlagen

VO (EU) 2021/1060 (Dachverordnung)
Politische Ziele 
• Art. 5 Abs. 1 d): „ein soziales und inklusiveres Europa durch die 

Umsetzung der europäische Säule sozialer Rechte“

VO (EU) 2021/1057 (ESF Plus-Verordnung)
Spezifische Ziele
• Art. 4 Untersetzung in den Politikbereichen Beschäftigung, 

Bildung und Soziale Inklusion
• Art. 7 Kohärenz und Thematische Konzentration:  

Berücksichtigung u. a. Europäisches Semester, nationale 
Reformprogramme und einschlägige länderspezifische 
Empfehlungen
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Grundlagen

Länderspezifische Empfehlungen 2019
• spezifische Schwerpunktsetzung der investitionsbezogenen

Wirtschaftspolitik auf die Bereiche Bildung, Forschung und
Innovation

 Investitionsbedarfe in den beiden Politikbereichen
Beschäftigung und Bildung entsprechen der ersten
Empfehlung des Rates der Europäischen Union

• Verbesserung der Bildungsergebnisse und des
Kompetenzniveaus benachteiligter Gruppen

 Politikbereich soziale Inklusion zielt auf eine Verbesserung
des Bildungszugangs und des Kompetenzniveaus
benachteiligter Gruppen ab
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Grundlagen

Investitionsleitlinien für D = Position der KOM für Einsatz der 
Strukturfonds in D, muss bei Beplanung der spezifischen Ziele
berücksichtigt werden und zielt auf:
• Förderung der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt
• bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
• Verbesserung der Qualität und Arbeitsmarktrelevanz der 

allgemeinen und beruflichen Bildung
• Förderung des lebenslangen Lernens
• Erleichterung berufl. Übergänge, Förderung der berufl. Mobilität
• Förderung der sozioökonomischen Integration von 

Drittstaatsangehörigen
• Förderung sozialer Integration von Menschen, die von Armut

oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind
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Grundlagen

• Art. 7 Abs. 4 ESF Plus-VO: mind. 25 Prozent des ESF Plus für
Spezifische Ziele im Politikbereich Soziale Inklusion

• Art. 7, Abs. 3 „angemessener Betrag“ zur Bekämpfung der
Kinderarmut und Art. 7, Abs. 6 zur Förderung der
Jugendbeschäftigung

• Sicherstellung von Komplementarität und Kohärenz auf
Bundesebene im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung mit
der KOM

• vorgeschaltete Kohärenzabstimmungen mit geplanten Bundes-
ESF-Programmen zwischen VB ESF im BMAS und allen
Bundesländern
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Förderarchitektur ESF Plus

• Prioritätsachse 1 Beschäftigung

• Prioritätsachse 2 Bildung

• Prioritätsachse 3 Soziale Inklusion

• Prioritätsachse 4 Innovative Maßnahmen

• Technische Hilfe
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Förderarchitektur ESF Plus: spezifische Ziele

• Prioritätsachse 1 Beschäftigung
• a) Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und

Aktivierungsmaßnahmen für alle Arbeitssuchenden, insbesondere
für junge Menschen, vor allem durch die Umsetzung der
Jugendgarantie, für Langzeitarbeitslose und auf dem
Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen sowie von
Nichterwerbspersonen, und Förderung selbstständiger
Erwerbstätigkeit und der Sozialwirtschaft;

• c) Förderung einer ausgewogenen Erwerbsbeteiligung von
Frauen und Männern, gleicher Arbeitsbedingungen sowie einer
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, unter anderem
durch Zugangs zu erschwinglicher Kinderbetreuung und zu
Betreuungsleistungen für abhängige Personen;
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Förderarchitektur ESF Plus: spezifische Ziele

• Prioritätsachse 1 Beschäftigung
• d) Förderung der Anpassung von Arbeitskräften,

Unternehmen und Unternehmern an den Wandel, Förderung
eines aktiven und gesunden Alterns und einer gesunden und gut
angepassten Arbeitsumgebung, die Gesundheitsrisiken
Rechnung trägt;
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Förderarchitektur ESF Plus: spezifische Ziele

• Prioritätsachse 2 Bildung
• e) Verbesserung der Qualität, Inklusivität, Leistungsfähigkeit und

Arbeitsmarktrelevanz der Systeme der allgemeinen und
beruflichen Bildung, unter anderem durch die Validierung
nichtformalen und informellen Lernens, um den Erwerb von
Schlüsselkompetenzen, einschließlich unternehmerischer und
digitaler Kompetenzen, zu unterstützen, und durch die Förderung
der Einführung dualer Ausbildungssysteme und von
Lehrlingsausbildungen;
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Förderarchitektur ESF Plus: spezifische Ziele

• Prioritätsachse 2 Bildung
• f) Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger

und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung
einschließlich des entsprechenden Abschlusses,
insbesondere für benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen
Betreuung, Bildung und Erziehung über die allgemeine
Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin
zur höheren Bildung und Erwachsenenbildung, sowie
Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugänglichkeit für
Menschen mit Behinderungen;
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Förderarchitektur ESF Plus: spezifische Ziele

• Prioritätsachse 3 Soziale Inklusion
• h) Förderung der aktiven Inklusion mit Blick auf die

Verbesserung der Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung
und der aktiven Teilhabe sowie Erhöhung der
Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere von benachteiligten
Gruppen;
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Förderarchitektur ESF Plus: spezifische Ziele

• Prioritätsachse 4 Innovative Maßnahmen
• a) Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und

Aktivierungsmaßnahmen für alle Arbeitssuchenden, insbesondere
für junge Menschen, vor allem durch die Umsetzung der
Jugendgarantie, für Langzeitarbeitslose und auf dem
Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen sowie von
Nichterwerbspersonen, und Förderung selbstständiger
Erwerbstätigkeit und der Sozialwirtschaft;

• h) Förderung der aktiven Inklusion mit Blick auf die
Verbesserung der Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung
und der aktiven Teilhabe sowie Erhöhung der
Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere von benachteiligten
Gruppen;
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Förderarchitektur ESF Plus

• Technische Hilfe
Instrument der Verwaltungsbehörde für die wirksame Verwaltung
und Umsetzung des ESF Plus, pauschale Erstattung 4% auf
Auszahlungen der KOM in den Prioritätsachsen

• Personal, Prüfung und Kontrolle: Personalaufwand der mit der
direkten Umsetzung, Begleitung, Prüfung und Kontrolle

• Begleitung/Bewertung: Vorhaben im Rahmen der Erfassung,
Beobachtung und Überwachung der Förderung einschließlich
begleitender Evaluierungen

• Information und Kommunikation: Kommunikationsvorhaben zur
Information einer breiten Öffentlichkeit einschließlich
Veranstaltungen

• Vernetzung: Vorhaben des partnerschaftlichen Dialogs
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Förderarchitektur ESF Plus: Programm

• Prioritätsachse 1 Beschäftigung

• Prioritätsachse 2 Bildung

• Prioritätsachse 3 Soziale Inklusion

• Prioritätsachse 4 Innovative Maßnahmen
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Prioritätsachse 1 Beschäftigung 

Vorhabensbereiche:

• Existenzgründungen (SMWA)
(Gründungsberatung, Technologiegründerstipendien, Gründerinitiativen)

• Gleichberechtigte Beteiligung am Erwerbsleben (SMJusDEG)
(Frauen: Selbstständigkeit, Beteiligung am Arbeitsmarkt, beruflicher 
Aufstieg, Berufs- und Studienwahl Geschlechterstereotypen)

• MINT-Fachkräfteprogramm (SMWA)
(Innovationsassistent, InnoManager, Transferassistent)

• Fachkräftesicherungslotse (SMWA)



Förderarchitektur ESF Plus: Programm

• Prioritätsachse 1 Beschäftigung

• Prioritätsachse 2 Bildung

• Prioritätsachse 3 Soziale Inklusion

• Prioritätsachse 4 Innovative Maßnahmen
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Prioritätsachse 2 Bildung

Vorhabensbereiche:

• Berufliche Bildung: Potentiale/Flexibilisierung/Regionalisierung der 
Rahmenbedingungen (SMWA)
(wissenschaftliche Begleitung, regionale Maßnahmen)

• Bildungspotenziale für lebenslanges Lernen (SMK):
(Kinder stärken 2.0, schulische Projekte, Alphabetisierung/Grundbildung, 
Umschulung Erzieher/in/Krankenpflegehelfer/in)

• Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich (SMWKT)
(Nachwuchsforschergruppen, Studienerfolg, Promotionen)



Förderarchitektur ESF Plus: Programm

• Prioritätsachse 1 Beschäftigung

• Prioritätsachse 2 Bildung

• Prioritätsachse 3 Soziale Inklusion

• Prioritätsachse 4 Innovative Maßnahmen

18



Prioritätsachse 3 Soziale Inklusion

Vorhabensbereiche:

• Ganzheitliche, beschäftigungsorientierte Familienförderung zur Bekämpfung
der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit TANDEM (SMWA)

• Beschäftigungschancen, Beschäftigung und soziale Integration (SMS)
(Jugendberufshilfen, Produktionsschulen, Schritt für Schritt)

• Qualifizierung und Reintegration von Gefangenen (SMJusDEG)
(Berufliche Qualifizierung, sozialpädagogische Vorhaben, Übergangsmanagement)

• Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten (SMR)
(Kinder- und Jugendbildung, soziale Integration, Wirtschaft im Quartier, begleitende 
Maßnahmen)



Förderarchitektur ESF Plus: Programm

• Prioritätsachse 1 Beschäftigung

• Prioritätsachse 2 Bildung

• Prioritätsachse 3 Soziale Inklusion

• Prioritätsachse 4 Innovative Maßnahmen
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Prioritätsachse 4 Innovative Maßnahmen

Vorhabensbereiche:

• Zukunftsplattform für soziale Innovation sowie sozial innovative
Modellvorhaben (SMS)

• Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und
Gemeinwesenarbeit in benachteiligten Stadtgebieten (SMR)



Mittelausstattung ESF Plus FZR 2021-2027

Mittelausstattung ÜR (EU-Mittel): 
521,62 Mio. EUR/EU-Anteil: 60 % 

FZR 2014 – 2020: 562,66 Mio. EUR/80%
Mittelausstattung SER (EU-Mittel): 
65,49 Mio. EUR/EU-Anteil: 50% 

FZR 2014 – 2020: 100,04 Mio. EUR/80%
ESF-Quote: 23,16% 

FZR 2014 – 2020: 24,08%



Stand der Programmplanung

• 4. Quartal 2021: Erarbeitung finaler Programmentwurf ESF Plus unter 
Beachtung der notwendigen Abstimmungsprozesse (Einbindung Fachressorts 
sowie Beteiligung Partner des ESF, Information SLT zum Programmentwurf und 
informelle Konsultation mit der EU-KOM)

• 1. Quartal 2022: Kabinettsbefassung finaler Programmentwurf ESF Plus 2021 
– 2027, Information SLT zum Programm

• 1. Quartal 2022 : Einreichung Programm ESF Plus 2021 – 2027 zur 
Genehmigung bei der EU-KOM

• 1./2. Halbjahr 2022: Genehmigung des ESF Plus-Programms und 
Förderbeginn (Förderbeginn auf eigenes Risiko der FB auch bereits ab 
Einreichung des Programms bei KOM möglich, wenn RRL/Förderrichtlinien 
vorliegen und alle Verfahren/Systeme abgestimmt und implementiert sind)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


